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schriftsmäßige Ausarbeitung des Projektes. Das 
Vorprojekt, für dessen Ausarbeitung der Plan
träger verantwortlich ist und das bei der Aus
arbeitung des Investitionsplanes vor liegen muß, 
hat den gesamten Umfang des Investitionsvor
habens zu umfassen und festzulegen, in wel
chen Jahresabschnitten das Investitionsvorhaben 
durchgeführt wird. Dabei ist der jährliche Wert
umfang der Investitionsmittel und der jährliche 
Zuwachs an Kapazität im Vorprojekt bereits 
festzuhalten. Das Vorprojekt muß deshalb den 
gesamten Umfang der technologischen Vorpla
nung sowie eine überschlägige Kostenermitt
lung enthalten und dient als Grundlage für die 
Ausarbeitung des Projektes und der Jahres
abschnittspläne.

4. Das Vorprojekt darf vom Planträger erst dann 
bestätigt werden, wenn ein wissenschaftlich- 
technisches Gutachten über den gesamten Um
fang des Vorprojektes vorliegt, das sowohl eine 
volkswirtschaftliche Beurteilung des Investi
tionsobjektes enthält als auch eine Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit und der technisch-kon
struktiven Grundsätze der geplanten Investition. 
Das Erfordernis dieses wissenschaftlich-tech
nischen Gutachtens darf jedoch nicht zu einer 
Verzögerung der Bestätigung des Vorprojektes 
führen. Der Planträger hat vielmehr für die 
rechtzeitige Erstattung des Gutachtens Sorge 
zu tragen. Die Verantwortung des Investitions
trägers für die Durchführung des Investitions
vorhabens beginnt mit der Bestätigung des 
Projektes und der Übergabe des Investitions
planes (Vordruck 0761) durch den Planträger.

5. Zur Ausarbeitung des Projektes hat der In
vestitionsträger in der Regel das zentrale Pro- 
jektierungs- und Konstruktionsbüro der ihm 
übergeordneten staatlichen Verwaltungsstelle 
(Ministerium, Staatssekretariat, Generaldirek
tion oder Rat des Bezirkes) in. Anspruch zu 
nehmen. Das Projekt ist als Ganzes zu behan
deln und muß in der Regel als Ganzes bestätigt 
werden.

6. Der Investitionsträger ist verpflichtet, je nach 
der Eigenart des Investitionsvorhabens ein Gut
achten zur Beurteilung der Einzelheiten des 
Projektes einzuholen, das sich auf die Haupt
punkte des Projektes erstreckt. Der Investitions
träger ist verantwortlich für die Beschaffung 
aller sonstigen Unterlagen, die zur Bestätigung 
des Projektes vorliegen müssen, so z. B. die 
Unterlagen über die Abstimmung mit den ört
lichen Organen, Gutachten über die Bodenbe
schaffenheit bei Fundamentierungen usw.

7. Von besonderer Bedeutung bei der Ausarbei
tung des Projektes ist die Berücksichtigung 
aller Erfordernisse der technischen Sicherheit 
in den zu errichtenden Industrieanlagen. Zu 
diesem Zwecke hat der Investitionsträger von 
dem von ihm beauftragten Projektierungs- und 
Konstruktionsbetrieb zu fordern, daß alle tech
nischen Sicherheitseinrichtungen sowie alle 
Einrichtungen des Arbeitsschutzes bereits bei 
der Projektierung der Anlage und bei der 
Konstruktion der Ausrüstungen mit projektiert

und konstruiert werden müssen. Das Projekt 
darf erst dann bestätigt werden, wenn die Ein
haltung dieser Forderung vom Investitions
träger geprüft wurde.

8. Mit der Bestätigung der Projektunterlagen er
hält das Projekt Gültigkeit, und der Investi
tionsträger ist vom Zeitpunkt der Bestätigung 
an für die Durchführung des Investitionsplanes 
unter Zugrundelegung des bestätigten Projek
tes verantwortlich.

B. Bauauftrag
9. Der Bauauftrag für alle Investitionsvorhaben 

wird vom Investitionsträger erteilt. Dabei ist 
die Bekanntmachung vom 31. Mai 1952 der 
Allgemeinen Bedingungen der volkseigenen 
Bauindustrie für die Übernahme und Durch
führung von Bauarbeiten (ABB) nebst Muster
vertrag (MinBl. S. 75) zu beachten. Der Bau
auftrag kann erteilt werden, sobald der In
vestitionsplan beim Investitionsträger vorliegt 
und der Zustand der Projektarbeiten eine 
ausreichende Übersicht über den Umfang der 
Investitionsarbeiten erlaubt, so daß eine Auf
tragserteilung dem Baubeauftragten die Mög
lichkeit der rechtzeitigen Bauvorbereitung und 
Planung der Investitionsdurchführung gestattet.

10. Der Bauauftrag für Investitionsvorhaben im 
Umfang des Investitionsplanes soll in der 
Regel an e i n e n  Baubetrieb als Haupt
auftragnehmer vergeben werden. Ebenso sol
len auch die Montage- und Ausrüstungs
arbeiten an Hauptauftragnehmer vergeben 
werden. Diese Hauptauftragnehmer müssen 
die einzelnen Ausrüstungen, soweit erforder
lich, durch Unterauftrag von Zuliefererbetrie
ben beziehen und die sachgerechte Mon
tage der Industrie- und Verkehrsausrüstungen 
selbst durchführen bzw. überwachen. Das 
gleiche gilt für die Auftragserteilung für elek
trische Anlagen des Investitionsvorhabens. Bei 
großen Investitionsvorhaben, deren Umfang 
die Leistungsfähigkeit e i n e s  Hauptauftrag
nehmers, im besonderen hinsichtlich der fach
lichen Lenkung und Überwachung, übersteigt, 
kann das Gesamtvorhaben in mehrere Objekte 
bzw. größere fachliche Komplexe untergliedert 
und jedes dieser Objekte bzw. Komplexe an 
einen Hauptauftragnehmer vergeben werden. 
In diesem Fall soll der Planträger für jedes die
ser Objekte bzw. Komplexe einen gesonderten 
Investitionsplan (Vordruck 0761) ausstellen. 
Die Auftragserteilung an mehrere Haupt
auftragnehmer soll auf der Grundlage dieser 
gesonderten Investitionspläne erfolgen. Der 
Hauptauftragnehmer muß den ü b e r w i e 
g e n d e n  Teil der auszuführenden Arbeiten' 
mit eigenen Kräften durchführen.

11. Die Auftragserteilung an die Bau-, Liefer- und 
Montagebetriebe, die möglichst sofort nach 
Herausgabe des Investitionsplanes erfolgen 
soll, stellt lediglich eine vorläufige Auftrags
regelung dar. Dieser vorläufigen Regelung muß 
so schnell wie möglich eine vertragliche Rege
lung folgen. Das erfordert, daß durch den In
vestitionsträger über den gesamten Umfang der 
mit dem Investitionsvorhaben zusammenhän-


